
«Ein gesetzlicher Mindestlohn

 von brutto 3500 Franken pro Monat für alle.»

Das	Walliser	Rezept	gegen	Lohndumping	–
garantiert	sozialverträglich!

Für 26‘000 Lohnabhängige im Wallis
gibt	es	keine	bessere	fl	ankierende
Massnahmen	im	Rahmen	der	
Personenfreizügigkeit.

Unterschreiben Sie jetzt die Volksinitiative der Gewerkschaften, SP, Linken und Grünen!

● 	 Wer	Vollzeit	arbeitet	soll	im	Monat	brutto	mindestens	3500	Franken	verdienen.
	 Dieser	Lohn	wird	13mal	im	Jahr	gezahlt	–	womit	auch	der	«Dreizehnte»	gesetzlich	garantiert	ist.

●	 Massgebend	für	das	100-prozentige	Arbeitspensum	ist	die	im	Gesamt-	oder	Normalarbeitsvertrag
	 festgelegte	Wochenarbeitszeit	bzw.	die	gesetzlich	zu	lässige	Höchstarbeitszeit.

●	 Der	Mindestlohn	gilt	anteilsmässig	auch	für	alle,	die	im	Stundenlohn	angestellt	sind,	Teilzeit	arbeiten	oder
	 temporär	beschäftigt	werden.	Das	heisst:	bei	einer	42-Stunden-Woche	in	der	Branche	oder	im	Betrieb
	 beträgt	der	Mindeststundenlohn	(ohne	Ferienlohn)	Fr.	19.23.

●	 Der	Mindestlohn	wird	jährlich	der	Teuerung	angepasst.

●	 Die	Initiative	ist	auch	gut	für	die	Auszubildenden:	Sie	erhalten	im	1.	Lehrjahr:	20	%	des	monatlichen	Mindestlohns;
	 2.	Lehrjahr:	30	%;	3.	Lehrjahr:	40	%;	4.	Lehrjahr:	60	%.

●	 Die	Initiative	ermöglicht	auch	fl	exible	Lösungen:	Wenn	Arbeitgeber	und	Gewerkschaften	im	Rahmen	eines	allgemein
	 verbindlich	erklärten	Gesamtarbeitsvertrags	in	anderen	Punkten	fortschrittliche	Bestimmungen	aushandeln,
	 kann	der	Lohn	maximal	Fr.	500.—	pro	Monat	tiefer	sein.

Initiativkomitee
für	einen	gesetzlichen	Mindestlohn
im Wallis
c/o	Unia-Sekretariat	Oberwallis
z.	Hd.	OGB
Postfach
3930	Visp

Das sind wichtigsten Forderungen
der Mindestlohn-Initiative:
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«Das ist das Mindeste: Wer voll arbeitet, soll davon halbwegs leben können.»

●	 Die Mindestlohn-Initiative bringt rund 26‘000 Beschäftigten im Wallis verbesserte Lebensbedingungen;
	 jenen 20 Prozent Lohnabhängigen, die immer noch weniger als 3500 Franken im Monat verdienen.

●	 Die Initiative ist ein kleiner, konkreter Beitrag gegen die wachsende Lohnungleichheit zwischen der Mehrheit
	 der Lohnabhängigen und einer Minderheit von Abzocker-Managern.

●	 Die Initiative ist ein Beitrag gegen die Lohndiskriminierung, den vor allem Frauen sind im Wallis von tiefen Löhnen
	 betroffen: im Detailhandel, im Dienstleistungsgewerbe, in der Landwirtschaft.

●	 Unsere Devise lautet: Kampf den Hungerlöhnen – und auch Ausbildung muss sich lohnen.
	 Mit angemessenen Löhnen während der Lehrzeit und nach dem Lehrabschluss.

●	 3500 Franken Mindestlohn bei einer Vollzeittätigkeit sind nicht zuviel verlangt.
	 Sie entsprechen gerade mal 62 % des Medianlohnes, den die Hälfte der SchweizerInnen mindestens verdient.

●	 3500 Franken sind nötig, um als Alleinstehende Person mehr schlecht als recht existieren zu können,
	 wie nachstehende Rechnung veranschaulicht:

	 Existenzminimum in der Schweiz

	 1-Personen-Haushalt	 in Fr. pro Monat
	 Grundbedarf	 	 990.–
	 Wohnen (2-Zimmer-Wohnung)	 	 910.–
	 Berufsauslagen	 	 200.–
	 Diverse situationsbedingte Ausgaben	 	 200.–
	 Steuern / Sozialversicherungen / KV	 	 750.–
	 Risikomarge 10 %	 	 320.–
	 Total Ausgaben pro Monat	 3570.–

10 Gründe, warum der gesetzliche Mindestlohn gut ist fürs Wallis und
		  die Mehrheit der WalliserInnen:

	 1.	 Mindestlöhne verhindern Lohnarmut. Mindestlöhne stellen sicher, dass Menschen von ihrer Arbeit
	 	 leben können und keine weitere Unterstützung vom Staat benötigen. 

	 2.	 Mindestlöhne sind eine gute Altersvorsorge. Denn Niedriglöhne heute heisst Altersarmut morgen.

	 3.	 Mindestlöhne entlasten die öffentlichen Haushalte. Es ist Aufgabe der Unternehmen und nicht
	 	 von Kanton und Gemeinden, für Existenz sichernde Einkommen zu sorgen. 

	 4.	 Mindestlöhne schaffen würdigere Arbeitsbedingungen. Existenz sichernde Einkommen sind
	 	 ein Zeichen des Respekts für getane Arbeit. 

	 5.	 Mindestlöhne schaffen fairen Wettbewerb. Lohndumping ist ein unfairer Wettbewerbsvorteil zu Lasten
	 	 der Arbeitnehmer. 

	 6.	 Mindestlöhne sorgen für Gerechtigkeit. Mindestlöhne stoppen die Abwärtsspirale der Löhne,
	 	 unter der immer häufiger auch Beschäftigte mit Berufsausbildung oder Studium leiden. 

	 7.	 Mindestlöhne sorgen für Gleichberechtigung. Mindestlöhne befreien Frauen, die besonders
	 	 von Niedriglöhnen betroffen sind, von Lohnarmut und Abhängigkeit. 

	 8.	 Mindestlöhne kurbeln die Binnenwirtschaft an. Mindestlöhne sorgen für mehr Nachfrage und
	 	 wirken sich positiv auf die Konjunktur aus. 

	 9.	 20 EU-Länder verfügen bereits über Mindestlöhne. Europaweit ist die Notwendigkeit von
	 	 Mindestlöhnen unumstritten. 

	10.	 Mindestlöhne schaffen Klarheit. Mit Mindestlöhnen wissen Arbeitnehmer, was ihnen an Lohn zusteht.
	 	 Sie werden nicht aus Unwissenheit gezwungen, Jobs unterhalb des Existenzminimums anzunehmen.

Kanton Wallis	 Gemeinde:

Volksinitiative für einen gesetzlichen Mindestlohn im Wallis

Gestützt auf Art. 13 bis und 14, und in Übereinstimmung mit Art. 33 Abs. 1 der Verfassung des Kantons Wallis fordern die unterzeichneten Bürgerinnen und
Bürger die Ausarbeitung eines kantonalen Gesetzes für Mindestlöhne. Dieses Gesetz muss sich nach folgenden Grundsätzen (siehe Rückseite) richten.
Nur die Wählerinnen und Wähler, die in der oben aufgeführten Gemeinde ihren Wohnsitz haben, dürfen diese Liste unterzeichenen. Die Bürgerinnen und Bürger,
die das Begehren unterstützen, müssen es handschriftlich unterzeichen. Sie dürfen die Initiative nur einmal unterzeichnen.
Wer vorsätzlich eine andere Unterschrift als die seine anbringt, für einen Dritten oder mehr als einmal unterschreibt,
macht sich strafbar nach Art. 282 des Strafgesetzbuchs.

	 Name	 Vorname	 Geburtsjahr	 Adresse / Strasse / Nr.	 Handgeschriebene Unterschrift	 Kontrolle
	 	 	 	 	 	 (leer lassen)	

							     
	

							     
	

	  	 					   

Ablauf der Frist für die Hinterlegung der Unterschriften bei der Staatskanzlei: 7. Dezember 2009

Der unterzeichnete Gemeidepräsident bescheinigt, dass die  ■ ■ ■   (Anzahl) identifizierbaren Unterzeichner der Volksinitiative im Stimmregister der oben erwähnten 
Gemeinde eingetragen sind und dort ihre politischen Rechte ausüben (Art. 103 GPR).

  Ort und Datum	 Stempel und Unterschrift

Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit Entscheid der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder
zurückzuziehen:
Olivier Cottagnoud, 1963 Vétroz; Judith Venetz, 3982 Bitsch; Anne-Christine Bagnoud, 1967 Bramois; Jean-Henri Dumont, 1950 Sion; Beat Jost, 3955 Albinen;
Mathias Reynard, 1965 Savièse; Dominique Kuster, 1963 Vétroz; Jean-Marie Meilland, 1920 Martigny; Jeanny Morard, 1958 St-Léonard;
Ivano Marriffino 3904 Naters; Grégoire Raboud, 1971 Grimisuat; Frederik Schmid, 3938 Ausserberg; Blaise Carron, 1870 Monthey; Denise de Girolamo, 1950 Sion; 
Barbara Lanthemann, 1950 Sion; Lucie Rausis, 1920 Martigny; Véronique Barras, 3960 Sierre; Julien Repond, 1958 St-Léonard; Léopold Bavaud, 1911 Ovronnaz; 
Denis Varrin, 3972 Miège; Emile Schürmann, 1920 Martigny; Fernando Vial, 1920 Martigny; Jacques Kühni, 1875 Morgins; Marie-Paule Zufferey, 3968 Veyras.

Wenn Sie das Anliegen dieser Volksinitiative unterstützen möchten, können Sie diese Unterschriftenliste ausdrucken, ausfüllen und möglichst umgehend,
jedoch spätestens bis ??. November 2009 senden an:
Initiativkomitee für einen gesetzlichen Mindestlohn im Wallis, c/o Unia-Sekretariat Oberwallis, z. Hd. OGB, Postfach, 3930 Visp

Kantonale Volksinitiative für einen gesetzlichen Mindestlohn

Gestützt auf Art. 13 bis und 14 und in Übereinstimmung mit Art. 33 Abs. 1 der Verfassung des Kantons Wallis fordern die unterzeichneten
Bürgerinnen und Bürger die Ausarbeitung eines kantonalen Gesetzes für Mindestlöhne. Dieses Gesetz muss sich nach folgenden
Grundsätzen richten:

1.	 Die gesetzlichen Bestimmungen über Mindestlöhne gelten für alle Arbeitnehmenden sämtlicher schweizerischen und ausländischen,
	 öffentlichen oder privaten Betriebe oder Teilen davon, die im Kanton Wallis tätig sind.

2.	 Es wird für eine Vollzeitanstellung gemäss vertraglicher oder gesetzlicher Dauer ein berufsübergreifender, monatlicher Mindestbruttolohn
	 von Fr. 3500.– festgelegt (Stand 1. 1. 2009), der 13-mal jährlich ausbezahlt wird. Allfällige Boni, Produktionsprämien, Zulagen,
	 diverse Entschädigungen und Rückerstattungen von Spesen sind in diesem Lohn nicht inbegriffen. Der Mindestlohn wird jährlich
	 an die Teuerung angepasst.

3.	 Gilt in Bezug auf Dauer und Form ein anderes Arbeitsverhältnis als in Punkt 2 vorgesehen (Teilzeitarbeit, Temporärarbeit oder Arbeit
	 im Stundenlohn), wird der Lohn verhältnismässig und gemäss den in Punkt 2 festgelegten Bedingungen berechnet.
	 Nicht betroffen sind:
	 • Jugendliche unter 16 Jahren und Studentinnen und Studenten, die Ferienarbeit leisten;
	 • Praktika im Rahmen einer anerkannten Ausbildung oder Praktika von weniger als sechs Monaten, die nicht verlängerbar sind.

4.	 Für Arbeitnehmende mit einem Lehrvertrag sind folgende Mindestlöhne vorgesehen: 1. Lehrjahr: 20 % des in Punkt 2 vorgesehenen
	 monatlichen Mindestlohns; 2. Lehrjahr: 30 %; 3. Lehrjahr: 40 %; 4. Lehrjahr: 60 %.

5.	 Der Lohn kann maximal Fr. 500.– pro Monat tiefer sein als in Ziffer 2 festgelegt, wenn die Arbeitsbedingungen in einem allgemein
	 verbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag geregelt werden.

6.	 Das zuständige Departement ist über die Dienststelle für Arbeitnehmerschutz verantwortlich für Kontrolle und Anwendung des Gesetzes
	 für Mindestlöhne.

7.	 Die bestehenden kantonalen tripartiten Kommissionen unterstützen das zuständige Departement in der Überwachung und
	 der Kontrolle der Mindestlöhne.


